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Vorhandensein von Trinkwasserleitungen aus Blei 
anzeigen
Wenn Sie als Wasserversorgungsunternehmen oder Installationsunternehmen 
Trinkwasserleitungen aus Blei nutzen oder Kenntnisse hierüber haben, müssen Sie dies 
dem Gesundheitsamt melden.

Basisinformationen

Wenn Sie Betreiber einer Wasserversorgungsanlage sind und Trinkwasserleitungen aus 
Blei in Ihrem System entdecken, sind Sie verpflichtet, dies unverzüglich dem zuständigen 
Gesundheitsamt zu melden.

Dies gilt ebenso, wenn Sie ein Installationsunternehmen sind und bei Ihren Arbeiten auf 
Trinkwasserleitungen aus Blei stoßen. Die fristgerechte Meldung ist entscheidend, um die 
Trinkwasserqualität sicherzustellen und gesundheitliche Risiken zu minimieren. Es geht 
darum, alle Trinkwasserleitungen aus Blei bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu entfernen 
oder stillzulegen, um den Schutz der Gesundheit der nutzenden Personen zu 
gewährleisten.

Voraussetzungen

Sie haben Trinkwasserleitungen aus Blei entdeckt.

Ablauf
Sie haben Trinkwasserleitungen aus Blei entdeckt.
Sie melden das Vorhandensein und den Standort der Trinkwasserleitung aus Blei 
Ihrem örtlich zuständigen Gesundheitsamt.

Benötigte Unterlagen
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Zuständige Stellen

Gesundheitsamt Bremen

(0421) 361-15113

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-gesundheit-frauen-und-verbraucherschutz/gesundheitsamt-bremen-10175
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(0421) 361-15554
Horner Straße 60 - 70, 28203 Bremen
Website
office@gesundheitsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Gebühren / Kosten

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Rechtsgrundlagen
§ 37 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
§ 38 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
§ 17 (6) Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)

Weitere Informationen
Ratgeber „Trink was – Trinkwasser aus dem Hahn“ des Umweltbundesamtes
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https://www.gesundheitsamt.bremen.de/
mailto:office@gesundheitsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__38.html
https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/__17.html
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ratgeber-trink-was-trinkwasser-aus-hahn

	 Vorhandensein von Trinkwasserleitungen aus Blei anzeigen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Gesundheitsamt Bremen

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


